
 

 

 

 

 

 

ABZUGSTEUER BEI ARBEITSKRÄFTEÜBERLASSUNG 

 

 

Die Abzugsteuer ist eine Sonderform der Einkommensteuer auf Leistungen beschränkt Steu-

erpflichtiger. Der auszahlende Unternehmer hat für gesetzlich bestimmte Leistungen auslän-

discher Dienstleister vom auszuzahlenden Entgelt eine Abzugsteuer einzubehalten und an das 

Finanzamt abzuführen. Obwohl eine Vielzahl von Unternehmern davon betroffen ist, wird 

diese Verpflichtung in der Praxis oft übersehen. 

 

Betroffene Leistungen und Personen 

Das österreichische Steuerrecht sieht für Zahlungen an bestimmte Steuerausländer wie zB Aufsichts-

räte, Vortragende, Künstler, Sportler, Architekten, kaufmännische bzw technische Berater, Lizenz-

geber sowie Arbeitskräfteüberlasser einen Steuerabzug an der Quelle vor. Wir dürfen in diesem Zu-

sammenhang auf unser eccontis informiert 10/2018 vom 16.03.2018 verweisen, in dem wir die 

grundsätzliche Vorgehensweise dargestellt haben und werden in der Folge nur die Auswirkungen 

bei der sogenannten Arbeitskräfteüberlassung darstellen. 

 

Werkvertrag oder Arbeitskräfteüberlassung 

Die Abgrenzung der Arbeitskräfteüberlassung zu Dienstverhältnissen oder Werkverträgen ist im Ein-

zelfall oft schwierig und aufgrund der unterschiedlichen steuerlichen Auswirkungen manchmal ein 

umstrittenes Thema. In der Praxis wird vom österreichischen Auftraggeber oftmals keine Abzug-

steuer abgeführt, weil davon ausgegangen wird, dass ein Werkvertrag vorliegt und daher kei-

ne Abfuhrverpflichtung besteht. Für die Beurteilung ist jedoch nicht die Bezeichnung als Werkver-

trag entscheidend, sondern der „wahre wirtschaftliche Gehalt“ aufgrund einer wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise. 

 

Bei einem Werkvertrag schuldet der Werkvertragsnehmer ein fertiges Werk. Er hat grundsätzlich 

das Recht, sich vertreten zu lassen, trägt das Gefahrenrisiko und haftet gegenüber dem Auftragge-

ber für die auftragsgemäße Erfüllung. Den Werkvertragsnehmer treffen auch gesetzliche Verpflich-

tungen wie Gewährleistung und Produkthaftung. 

 

Ausgabe 16/2019 vom 26.04.2019 



Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere e-mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 

Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden. 

 

Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit kann diese Information eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informationen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit des Inhalts. Quelle: ÖStZ 2013/580; SWK 8/2019 

 

Medieninhaber und Herausgeber: eccontis treuhand gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 4048 Linz-Puchenau, Karl-Leitl-Straße 1 

Bei einem Personalgestellungsvertrag (=Arbeitskräfteüberlassung) trägt der Gestellungsnehmer 

das Gefahrenrisiko und werden die Arbeiten unter seiner Leitung und Verantwortung durchgeführt. 

Der Personalgesteller schuldet kein Werk. Er trägt kein Risiko und haftet nur für die grundsätzliche 

Qualifizierung der überlassenen Arbeitnehmer. Eine intensive Anleitung, die Dienst- und Fachauf-

sicht durch den Auftraggeber und eine Eingliederung der überlassenen Arbeitnehmer in den Ar-

beitsablauf des Auftraggebers sprechen für das Vorliegen einer Personalgestellung. 

 

Für die Beurteilung, ob ein Werkvertrag oder eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt, gilt für die 

Abgabenbehörde die freie Beweiswürdigung. 

 

Haftungsrisiko 

Bei der Auszahlung von abzugspflichtigen Einkünften an ausländische Empfänger besteht für den 

inländischen Schuldner der Einkünfte ein wesentliches Haftungsrisiko hinsichtlich der Abzugsteuer. 

 

Bei Vorliegen einer Arbeitskräfteüberlassung kann der österreichische Auftraggeber die mögliche 

Haftung nur vermeiden, indem er den Steuerabzug vornimmt und die Abzugsteuer abführt. Der 

Arbeitskräfteüberlasser kann in der Folge beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart (seit 2019 nur 

mehr online) die Erstattung beantragen. 

 

Befreiungsbescheid bei Arbeitskräfteüberlassung 

Die Abzugsteuer kann trotzdem vermieden werden, wenn vom ausländischen Arbeitskräfteüberlas-

ser ein „Befreiungsbescheid“ vorgelegt wird (dieser kann seit 01.01.2019 ebenfalls nur noch online 

beantragt werden). Damit soll sichergestellt werden, dass für die eingesetzten Arbeitnehmer die 

entsprechenden lohnsteuerlichen Pflichten erfüllt werden. Liegt ein Befreiungsbescheid vor, kann 

der österreichische Auftraggeber dem ausländischen Auftragnehmer das volle Entgelt ohne Steuer-

abzug überweisen. 

 

Ermessen des Finanzamtes 

Sollte das Finanzamt bei einer allfälligen Prüfung eines Werkvertrages und dessen wirtschaftlichen 

Gehalts entgegen dem steuerlichen Vorgehen zu der Auffassung gelangen, dass zB statt des Werk-

vertrages eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt, so kann grundsätzlich der österreichische Auftrag-

geber zur Haftung herangezogen werden. Bei der Geltendmachung der Haftung handelt es sich 

jedoch um eine Ermessensentscheidung des Finanzamtes. Das Finanzamt muss bei der Geltend-

machung der Haftung nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit entscheiden. Das bedeutet, dass berech-

tigte Interessen der Partei, Treu und Glauben, das steuerliche Verhalten und die wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Partei genauso wie das öffentliche Interesse in die Entscheidung einbezogen wer-

den müssen. 
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